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Antwor t bi t te unter Anführung der  GZ an die Abteilungsmai l

 
 
 
 
Änderung des Mutterschutzgesetzes, des Väter-Karenzgesetzes und des 
Angestelltengesetzes; Begutachtungsverfahren; Stellungnahme 
 
 
Das Bundeskanzleramt Sektion III nimmt zu dem gegenständlichen Entwurf wie folgt 

Stellung: 

 

Ergänzend zu den im Begutachtungsentwurf enthaltenen Änderungen wird seitens des 

BKA-Sektion III noch um Aufnahme folgender Änderungen, öffentlich Bedienstete 

betreffend, ersucht: 

 
Zur Änderung des Mutterschutzgesetzes 1979: 
 

x. Dem § 20 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

 „(4) § 10 Abs. 8 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Ansprüche auf Grund 

des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes (B-GlBG), BGBl. Nr. 100/1993, unberührt 

bleiben.“ 

 

x. In § 23 Abs. 12 wird das Zitat „§§ 15h und 15i“ durch das Zitat „§§ 15h, 15i und 15j 

Abs. 10“ ersetzt. 

 

x. In § 23 Abs. 16 wird das Zitat „§§ 15i, 15k, 15n Abs. 2 letzter Satz und 15p“ durch das 

Zitat „§§ 15i, 15j Abs. 10, 15k, 15n Abs. 2 letzter Satz und 15p“ ersetzt. 
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Zur Änderung des Väter-Karenzgesetzes: 
 

x. In § 10 Abs. 14 wird das Zitat „§§ 8 und 8a“ durch das Zitat „§§ 8, 8a und 8b Abs. 10“ 

ersetzt. 

 

x. In § 10 Abs. 17 wird das Zitat „§§ 8a, 8c, 8f Abs. 2 letzter Satz und 8h“ durch das Zitat 

„§§ 8a, 8b Abs. 10, 8c, 8f Abs. 2 letzter Satz und 8h“ ersetzt. 

 

Weiters wird ersucht, die jeweiligen Inkrafttretensbestimmungen anzupassen (MSchG: 

Aufnahme von „§ 20 Abs. 4 in § 40 Abs. 24 und von § 23 Abs. 12 und 16 in § 40 

Abs. 25“; VKG: Aufnahme von „§ 10 Abs. 14 und 17 in § 14 Abs. 17“) und in den 

Erläuterungen zu den oben angeführten Bestimmungen den Satz: 

 

„Anpassungen in den Sonderbestimmungen für öffentlich Bedienstete.“ 

 

aufzunehmen. 

 

 

Stellungnahme der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle als Teil der 

Gesamtbegutachtung der Sektion III im Bundeskanzleramt 

 

Mit dieser Stellungnahme wird dem haushaltsleitenden Organ das Ergebnis der 

Prüfung gemäß § 10a Abs. 3 WFA-Grundsatz-Verordnung (WFA-GV; BGBl. II 

Nr. 489/2012, in der Fassung von BGBl. II Nr. 67/2015) mitgeteilt. 

 

Geprüft wurde, ob das gegenständliche Vorhaben 

1. keine wesentlichen Auswirkungen in den Wirkungsdimensionen gemäß § 6 
Abs. 1 mit sich bringt und 

2. in keinem direkten substantiellen inhaltlichen Zusammenhang mit Angaben zur 

Wirkungsorientierung (Maßnahmen auf Globalbudgetebene gemäß § 23 
Abs. 2 BHG 2013) des Bezug habenden Bundesfinanzgesetzes steht. 

 

Hinsichtlich des Punkts 1 darf mitgeteilt werden, dass mit dem gegenständlichen 

Vorhaben wesentliche Auswirkungen in den Wirkungsdimensionen „Soziales 
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(Arbeitsbedingungen)“ sowie „Tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern 

(Bildung, Erwerbstätigkeit und Einkommen)“ verbunden sind. 

Grund hierfür ist, dass in den Erläuterungen ausdrücklich unter Hinweis auf das 

Regierungsprogramm 2013-2018 betont wird, dass in der Novelle „Maßnahmen, die die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern und den Bedürfnissen der betrieblichen 

Praxis entgegenkommen“ - wie: Schaffung einer Arbeitszeitbandbreite bei der 

Elternteilzeit, Schaffung eines "Zweiten Meldepunktes" für Elternkarenz, Schaffung 

eines Karenzanspruchs für Pflegeeltern, Einbeziehung von arbeitnehmerähnlichen 

freien Dienstnehmerinnen in die absoluten und individuellen Beschäftigungsverbote 

sowie Kündigungs- und Entlassungsschutz bei Fehlgeburten - enthalten sind. 

 

Gemäß § 10a Abs. 6 WFA-GV verpflichtet die gegenständliche Stellungnahme das 

haushaltsleitende Organ zur Ausarbeitung einer wirkungsorientierten 

Folgenabschätzung gemäß § 5 Abs. 2 WFA-GV. 

 

Bitte übermitteln Sie diese vor Eintritt in das nächste Verfahrensstadium (z.B. 

Einbringung in den Ministerrat) an das Postfach WFA@bka.gv.at 
 
Bei Fragen zum Prüfergebnis wenden Sie sich bitte direkt an die 
MitarbeiterInnen der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle. Das 

Sekretariat ist unter der Telefonnummer 01 53 115 207333 erreichbar. 
 

Unter einem ergeht die Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates. 

 
 

12. November 2015 
Für den Bundeskanzler: 

LOIBL-VAN HUSEN 
 
 
 
Elektronisch gefertigt
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